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Me rſe 1849.
a

Blatt.
1. Quartal. Stück 17.

Berlin, den 26. Februar 1849. Se. Majeſtät der
König eröffneten heute Vormittag um 11 Uhr die durch das
Allerhöchſte Patent vom 5. December v. J. zuſammenberu-
fenen Kammern in Perſon im Weißen Saale des Königli-

Mit einem dreimaligen Hoch von der Ver-
ſammlung empfangen verlaſſen Se. Majeſtät nachfolgende
Thron Rede:
Meine Herren Abgeordneten der erſten und zwei-

ten Kammer!
Ereigniſſe, die Jhnen Allen in friſchem Gedächtniſſe

ſind haben Mich im December v. J. genöthigt, die zur
Vereinbarung der Verfaſſung berufene Verſammlung aufzu-
löſen. Zugleich habe Jch überzeugt von der unabweis-
lichen Nothwendigkeit endlicher Wiederherſtellung eines feſten
öffentlichen Rechtszuſtandes dem Lande eine Verfaſſung
verliehen, durch deren Jnhalt Meine im März vorigen Jah-
res ertheilten Verheißungen getreulich erfüllt ſind.

Seitdem iſt die Spannung, in welcher noch vor wenig
Monaten ein großer Theil des Landes ſich befand, einer
ruhigeren Stimmung gewichen. Das früher ſo tief erſchüt-
terte Vertrauen kehrt allmählig wieder. Handel und Ge-
werbe fangen an ſich von der Lähmung zu erholen wel-
cher ſie zu erliegen drohten.

Ergriffen von dem Ernſt dieſer Stunde, ſehe ich die
auf Grund der neuen Verfaſſung gewählten Mitglieder bei-
der Kammern zum erſten Male um Meinen Thron verſam-
melt. Sie wiſſen, Meine Herren, daß Jch Jhnen eine Re
viſion der Verfaſſung vorbehalten habe. An Jhnen iſt es
jetzt, ſich darüber unter einander und mit Meiner Regierung
zu verſtändigen.

Zu Meinem Bedauern hat über die Hauptſtadt und
ihre nächſten Umgebungen der Belagerungszuſtand verhängt
werden müſſen, um die Herrſchaft der Geſetze und die öffent
liche Sicherheit wieder herzuſtellen. Es werden Jhnen,
Meine Herren, hierauf bezügliche Vorlagen ohne Verzug
ugehen.o ne den in Meinem Patente vom 5. December v. J.

angekündigten dringlichen Verordnungen ſind noch über ei-
nige andere Gegenſtände, welche im öffentlichen Intereſſe
einer beſchleunigten Regulirung bedurften, auf Grund des
Artikels 105 der Verfaſſungs-Urkunde, vorläufige Verord-
nungen ergangen. Jnsbeſondere habe Jch durch die viel
fachen dringenden Anträge auf unverzügliche Reform der
Verhältniſſe des Handwerkerſtandes Mich bewogen gefunden,
zwei vorläufige Verordnungen für dieſen Zweck zu erlaſſen.

Alle dieſe Verordnungen werden Jhnen ohne Verzug zur
Genehmigung vorgelegt werden.

Außerdem werden Sie ſich mit der Berathung verſchie
dener theilweiſe zur Ausführung der Verfaſſung noth

wendiger Geſetze zu beſchäftigen haben deren Entwürfe
Jhnen nach und nach zugehen werden. Jch empfehle Jhrer
ſorgſamſten Erwägung beſonders die Entwürfe der neuen
Gemeinde Ordnung, der neuen Kreis, Bezirks- und Pro
vinzial-Ordnung, des Unterrichtsgeſetzes, des Geſetzes über
das Kirchen Patronat, des Einkommenſteuer Geſetzes des
Grundſteuer Geſetzes, ſo wie der Geſetze über die Ablöſung
der Reallaſten und die unentgeldliche Aufhebung einiger der
ſelben und über die Errichtung von Rentenbanken.

Um die durch die Verfaſſungs Urkunde ausgeſprochene
Selbſtſtändigkeit der verſchiedenen Religionsgeſellſchaften zu
verwirklichen, ſind die erforderlichen Einleitungen getroffen,
und wird damit ſo ſchnell, als es die Wichtigkeit des Ge
genſtandes irgend geſtattet, vorgeſchritten werden.

Der nach der Verfaſſungs- Urkunde vor Eintritt des
Rechnungs Jahres veröffentlichte StaatshaushaltsEtat für
1849 wird Jhnen mit den erforderlichen Erläuterungen zur
nachträglichen Genehmigung vorgelegt werden. Sie wer
den daraus erſehen daß, ungeachtet der in Vergleich gegen
die Vorjahre zu erwartenden Verminderung des Steuer
Einkommens der für verſchiedene Ausgabezweige, nament
lich für öffentliche Arbeiten, erforderliche Mehrbedarf ohne
Steuer Erhöhung und ohne neue Benutzung des Staatskre
dits wird gedeckt werden können.

Ueber die Verwendung der im verfloſſenen Jahre auf
Grund der Ermächtigung des Vereinigten Landtags auf
genommenen freiwilligen Anleihe von 15 Millionen Thalern
wird Jhnen Rechenſchaft gegeben werden.

Jch habe es dankend und mit Genugthuung anzuer-
kennen, daß die Bereitwilligkeit, mit welcher die bemittelten
Einwohner aus allen Theilen des Landes und aus allen
Klaſſen des Volkes, inmitten drückender Zeitverhältniſſe, bei
dieſer Anleihe ſich betheiligten, den Rückgriff auf andere koſt
ſpieligere Maßregeln entbehrlich gemacht hat.

Auch über die auf Grund der Ermächtigung des Ver
einigten Landtages erfolgte Ansgabe von Darlehns-Kaſſen-
ſcheinen und über einige hiermit in Verbindung ſtehende
Maßregeln zur Unterſtützung der bedrängten gewerblichen
Thätigkeit wird Jhnen näherer Ausweis vorgelegt werden.

Es iſt auf dieſem Wege gelungen, manchen ſchweren
Unfällen, welche eine verderbliche Rückwirkung auf größere
Bezirke und ganze Provinzen geäußert haben würden, zuvor-
zukommen und die gewerbliche Thätigkeit im Lande aufrecht
zu erhalten.

Der Staatshaushalts- Etat für das Jahr 1850 wird
nebſt dem Entwurfe des zu ſeiner Feſtſtellung nöthigen Ge-
ſetzes an Sie gelangen ſobald ihre Berathungen über die
Jhnen vorzulegenden Steuergeſetze ſo weit gediehen ſind, daß
ſie eine Grundlage für die Etats-Einnahme gewähren können.
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Die Vervollſtändigung der Vertheidungsmittel des Lan ſehr bald, nachdem er ruhig die Entfernung von dem Schacht
des iſt ungeachtet der anderweit geſteigerten Bedürfniſſe des
Staatshaushalts nicht unterbrochen worden und Preußen
darf mit Zuverſicht auf ſein Heer blicken, deſſen Organiſation,
Kriegstüchtigkeit und Hingebung ſich unter ernſten Prüfun-
gen bewährt haben.

Die innigere Vereinigung der deutſchen Staaten zu ei-
nem Bundesſtaate iſt fortdauernd der Gegenſtand Meiner
lebhafteſten Wünſche. Meine Regierung hat mit redlichem
Eifer dahin gewirkt, daß dies große Ziel für welches
Preußen auch Opfer nicht ſcheuen wird erreicht werde.

Der Weg zur Verſtändigung aller deutſchen Für-
ſten mit der deutſchen National- Verſammlung in Frankfurt
iſt angebahnt. Meine Regierung wird ihre Bemühungen
in gleichem Sinne fortſetzen. Jch brauche nicht zu erinnern,
wie ſehr Sie, Meine Herren, zur Erreichung des großen
Zweckes mitwirken können.

Die gegenwärtige Lage der zwiſchen der proviſoriſchen
Centralgewalt von Deutſchland und der Krone Dänemark
angeknüpften Friedens Unterhandlungen berechtigt zu der
Hoffnung daß die Differenzen durch welche im vorigen
Jahre der Frieden und mit ihm der Handel und die Schiff-
fahrt unterbrochen wurden, bald auf eine befriedigende Weiſe
erledigt ſeyn werden.

Die friedlichen und freundſchaftlichen Beziehungen Mei-
ner Regierung zu den übrigen fremden Staaten haben keine
Störung erlitten.

Schmerzlich betraure Jch den Verluſt eines Prinzen
Meines Königlichen Hauſes, der vor wenigen Tagen in der
Blüthe des Lebens, dem ſchönen Berufe entzogen wurde,
ſeine Kräfte dem Vaterlande zu widmen.

Meine Herren Abgeordneten der erſten und zweiten Kam-
mer! Mit Vertrauen erwartet das Vaterland jetzt von dem
Zuſammenwirken ſeiner Vertreter mit Meiner Regierung die
Befeſtigung der wiederhergeſtellten geſetzlichen Ordnung, da
mit es ſich der conſtitutionellen Freiheiten und ihrer ruhigen
Entwickelung erfreuen könne. Der Schutz jener Freiheiten
und der geſetzlichen Ordnung dieſer beiden Grundbedin-
gungen der öffentlichen Wohlfahrt wird ſtets der Gegen-
ſtand Meiner gewiſſenhaften Fürſorge ſeyn. Jch rechne da-
bei auf Jhren Beiſtand. Möge Jhre Thätigkeit mit Got-
tes Hülfe dazu dienen, die Ehre und den Ruhm Preußens,
deſſen Volk im einigen Verein mit ſeinen Fürſten ſchon
manche ſchwere Zeit glücklich überwunden hat, zu erhöhen
und dem engeren ſo wie dem weiteren Vaterlande eine fried-
liche und ſegensreiche Zukunft zu bereiten!

Nach Verleſung der Thron Rede erklärte der Miniſter
Präſident die Kammern für eröffnet.

Se. Majeſtät verließen hierauf, von einem erneuten drei-
maligen Hoch begleitet, den Saal.

(Pr. St. Anz.)

Der Franzoſe und der Engländer.
Der geiſtreiche engliſche Capitain Head erzählt in ſeinem

neueſten Werkchen stokers and pokers, (Heizer und Schür-
eiſen) das eine Darſtellung der von London ausgehenden
Eiſenbahnen enthält, folgende characteriſtiſche Anekdote:

„Als ein Theil des erſten Tunnels öſtlich von Rouen
nach Paris hin gegraben wurde, wurde ein franzöſiſcher Ar
beiter, in ſeiner Blouſe, und ein engliſcher, in ſeiner weißen
Kittel-Jacke, plötzlich durch einen Erdfall lebendig begraben.
Ungeachtet der gewaltigen Bewegung welche die Nachricht
von dieſem Unfall unter den Arbeitern verbreitete, überzeugte
ſich der engliſche Jngenieur, der den Bau leitete, Hr. Meek,

bis zu der eingeſunkenen Erde gemeſſen hatte, daß wenn die
Leute, im Augenblick des Unfalls an dem Anfange des
„Ganges“ gearbeitet hatten ſie gerettet werden könnten.
Er brachte alſo ſogleich ſo viele franzöſiſche und engliſche
Arbeiter zuſammen, als er nur auftreiben konnte, und fing
nun an, einen Schacht zu treiben, welcher, in dem ſehr kur-
zen Zeitraum von 11 Stunden bis zu einer Tiefe von 50
Fuß gedieh, und durch dieſen wurden die Leute noch lebend
an das Tageslicht gebracht. Als der Franzoſe auf der
Oberwelt angelangt war, lief er ſogleich umher umarmte
und küßte ſeine Freunde und Bekannte, von denen ſich viele
verſammelt hatten, und ſetzte ſich dann von ſeinen Gefüh-
len überwältigt, und in Erinnerung an die endloſe Zeit,
die er begraben geweſen war, und in der Freude über ſeine
Erlöſung auf einen Balken nieder, hielt beide Hände vor
das Geſicht und fing bitterlich an zu weinen. Der Eng-
länder ſetzte ſich auf denſelben Balken, nahm ſeine Gru-
benmütze ab, wiſchte ſich langſam den Schweiß von Haar
und Geſicht, ſah dann einige Minuten in den Schacht hin-
unter, in dem er herauf gekommen war, als ob er berech-
nete, wie viel Cubikfuß Erde ausgegraben worden wären,
und ſagte dann, ganz kaltblütig, in ſeinem breiten Lancaſhirer
Dialect, zu den umſtehenden und ihn verwundert anſehenden
Franzoſen und Engländern, „ihr habt doch nur eine
verwünſcht kurze Zeit dazu gebraucht!“

Bekanntmachungen.
Bei der heute Statt gefundenen 35. Auslooſung der in

der hieſigen Armenſchule gefertigten Gegenſtände ſind auf
folgende Nummern

Nr. 1. 2. 4. 5. 6. 8. 13. 14. 21. 23. 26. 31. 33. 37.
38. 39. 41. 43. 44. 48. 49. 50. 52. 55. 56. 66. 70. 71.
72. 73. 75. 82. 83. 84. 86. 92. 97. 1602.

Gewinne gefallen, welche gegen Rückgabe der Looſe durch
den Horndrechslermſtr. Stephan werden eingehändigt werden.

Merſeburg, den 23. Februar 1849.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Wir bringen hierdurch zur öf-
fentlichen Kenntniß, daß nach einer Mittheilung des hieſigen
Königl. Regiments Commandos von jetzt ab häufig Alar-
mirungen der Garniſon zu militairiſchen Zwecken durch das
Signal ſtattfinden werden.

Merſeburg, den 23. Februar 1849.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Nachdem die bisher von der
Bürgerwehr gethanen nächtlichen Wachen und Patrouillen
eingeſtellt worden ſind, haben ſich wieder Bürger Sicher-
heits-Vereine gebildet und ſind bereits in Wirkſamkeit getreten.

Wir bringen dies hierdurch mit dem Bemerken zur öf-
fentlichen Kenntniß daß den Patrouillen der Vereine das
Recht zuſteht, Perſonen, die ihnen unbekannt ſind und ver-
dächtig erſcheinen, anzuhalten und der im Rathhauſe befind-
lichen Polizeiwache zu übergeben.

Merſeburg, den 25. Februar 1849.

Der Magiſtrat. JBekanntmachung. Die Beſtimmungen des Hunde-
ſteuer Regulativs werden vielfach übertreten. Es mag eine
anſehnliche Zahl ſteuerpflichtiger Hunde hier exiſtiren, die
nicht zur Verſtenerung angemeldet ſind. Das An und Ab-



melden der ſteuerfreien Hunde geſchieht nur ſehr unvollkom-
men. Steuerfreie Hunde laufen in großer Anzahl auf den
Straßen umher. Wir bringen daher folgende hauptſächliche
Strafbeſtimmungen des Regulativs vom 1. Juni 1844 hier-
durch in Erinnerung und ſchärfen deren Befolgung wieder-
olt ein

g. 3. Zu den ſteuerfreien Hunden gehören:
1) wegen der Bewachung für jeden hieſigen Hausbe-

ſitzer oder Miether eines ganzen Hauſes ein Ketten-
hund. Derſelbe muß indeß wenigſtens den Tag üher
in den Sommermonaten bis Abends 10 Uhr, in den
Wintermonaten aber bis zum Eintritt der Dunkelheit
ſtets an der Kette liegen, und darf niemals auf die
Straße kommen. Jeder einzelne Uebertretungs Fall
wird mit einer Polizeiſtrafe von Einem Thaler geahn-
det. Entſchuldigungen, daß der Hund ſich losgeriſſen
habe u. f. w., müſſen durchaus unberückſichtigt bleiben.

g. 5. Wer ſich einen Hund anſchafft, hat denſelben
ſpäteſtens 8 Tage nach der Anſchaffung im Polizei-Büreau
anzumelden und zugleich für den zu verſteuernden Hund die
halbjährige Steuer für das laufende Semeſter zu erlegen.

J. 6. Die nicht geſchehene Anmeldung eines ſteuer-
pflichtigen Hundes wird mit dem dreifachen Betrage des ein-
jährigen Steuerſatzes, die Nichtanmeldung eines ſteuerfreien
Hundes aber mit Einem Thaler beſtraft. Jm Falle des
Unvermögens tritt Verluſt des Hundes ein, auch dann,
wenn die Steuer nicht bezahlt und durch Zwangsmittel nicht
erlangt wird.

g. 9. Hunde, welche ohne Halsband und ohne Zei-
chen auf der Straße umherlaufen werden weggefängen.
Die Beſitzer derſelben müſſen nach der Bekanntmachung
vom 9. Februar 1827 (A. B. S. 48.) für jeden weg-
gefangenen Hund 15 Sgr. Fangegeld entrichten.
die Hunde ſteuerpflichtig, aber unverſteuert, ſo werden
die Beſitzer noch außerdem nach Beſchaffenheit der Um-
ſtände, mit dem dreifachen Betrage der Jahresſteuer
(cfr. S. 6.), oder wenn die Hünde ſteuerfrei ſind, mit einer
Polizeiſtrafe von Einem Thaler beſtraft.

10. Die Abſchaffung der Hunde muß im Polizei-
Büreau immer ſofort angezeigt werden. Wird dieſe Anzeige
unterlaſſen, ſo müſſen die Beſitzer zu verſteuernder Hunde
die Steuer bis zur Abmeldung fortzahlen. Die Beſitzer ſteuer-
freier Hunde dagegen werden mit einer Polizeiſtrafe von
Einem Thaler belegt.

J. 12. Das nächtliche Ausſchließen der Hunde aus den
Häuſern wird in jedem einzelnen Falle mit einer Polizei
ſtrafe von Einem Thaler belegt.

Wir machen endlich darauf aufmerkſam daß wir bin-
nen Kurzem eine genaue Ermittelung der hier vorhandenen
Hunde veranlaſſen und diejenigen Beſitzer von Hunden, welche
dieſelben nicht angemeldet haben dann unnachſichtlich be-
ſtrafen werden. Merſeburg, am 25. Februar 1849.

Der Magiſtrat.
Edicetal-Citation.

Nachdem durch Verfügung vom 2. d. Mts. über das
Vermögen des Mühlenbeſitzers Schmidt zu Raßnitz der
Coneurs eröffnet worden iſt, ſo werden alle diejenigen, welche
an den Gemeinſchuldner Anſprüche zu haben vermeinen, auf-
gefordert, in dem auf

den 8. März 1849, Vormittags 10 Uhr,
vor dem Deputirten Herrn Oberlandesgerichts Referendar
Lerche anberaumten Liquidätions Termine perſönlich, oder
durch gehörig legitimirte, aus der Zahl der hieſigen Juſtiz-
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Commiſſarien zu wählende Bevollmächtigte zu erſcheinen,
ihre Anſprüche gebührend anzumelden und deren Richtig-
keit nachzuweiſen. Diejenigen, welche in dieſem Termine
nicht erſcheinen, haben zu gewärtigen, daß ſie mit allen ih-
ren Forderungen an die Maſſe präcludirt und ihnen deshalb
gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillſchweigen auf
erlegt werden wird. Als Bevollmächtigte werden die Herren
Juſtiz-Commiſſarien Wagner, Grumbach und Klink-
hardt hierſelbſt vorgeſchlagen.

Merſeburg, den 23. November 1848.
Königl. Land- und Stadtgericht,

Abtheilung für Subhaſtations- und Creditſachen.
Bekanntmachung.

Jn der Mühlenbeſitzer Schmidtſchen Conkurs- Sache
ſollen die dem Gemeinſchuldner gehörenden Möbel, Haus-
Wirthſchafts- Geräthe, Betten Wäſche Kleider, Superin-
ventarienſtücke u. ſ. w. im Wege der Auction in termino

den 12. März e. von Vormittags 9 Uhr ab,
und folgende Tage,

im Schmidtſchen Mühlengute zu Raßnitz gegen gleich baare
Zahlung verkauft werden, wozu Kaufluſtige hiermit einge-
laden werden.

Merſeburg, den 12. Februar 1849.
Königl. Land- und Stadtgericht,

Abtheilung für Subhaſtations- und Creditſachen.
Bekanntmachung.

Jn der Nacht vom 20. 21. Februar e. iſt in einem
in der Vorſtadt Altenburg belegenen Hauſe ein gewaltſamer
Einbruch ausgeführt und daberi:

1) ein kaiſerlich Oeſterreichiſches 20 Kreuzerſtück vom Jahre
1838 mit dem Doppeladler,

2) ein 10 Kreuzerſtück und
3) ein geladenes Piſtol mit weiß und blau geflammtem

Laufe,
entwendet worden.

Vor dem Ankaufe des Piſtols wird gewarnt und je-
dermann aufgefordert, den bekannt werdenden Jnhaber ent
weder anzuhalten oder der nächſten Polizeibehörde anzuzeigen,
„auch ſonſtige Thatſachen mitzutheilen, welche zur Ermittelung
der Diebe führen können.

Koſten werden dadurch nicht verurſacht.
Merſeburg, den 22. Februar 1849.

Königl. Land- und Stadtgericht,
Abtheilung für Unterſuchungs-Sachen.

Bekanntmachung.
Jn der Nacht vom 14. 15. d. M. iſt in einem zu

Ereypau belegenen Hauſe ein gewaltſamer Einbruch ausge-
führt und dabei neben andern Geldſummen ein Königl.
ſächſiſches Kaſſenbillet à 10 Thlr. eine Deſſauer Banknote
à 5 Thlr. ein Anhalt- Cöthenſcher Kaſſenſchein à 5 Thlr.,
desgleichen ein neues Doppel-Terzerol mit weiß und ſchwarz
gearbeiteten Drahtdamasc. Rohren, Schaft von bunten Bir-
kenholz und Zündhütchen-Etui, entwendet worden.

Vor dem Ankaufe des Terzerols wird gewarnt und Je-
dermann aufgefordert, den bekannt werdenden Jnhaber ent-
weder anzuhalten oder der nächſten Polizei- Behörde anzu-
zeigen, auch ſonſtige Thatſachen, welche zur Ermittelung der
Diebe führen können, mitzutheilen.

Koſten entſtehen dadurch nicht.
Merſeburg, den 24. Februar 1849.

Königl. Land- und Stadtgericht,
Abtheilung für Unterſuchungs-Sachen.



96
Bekanntmachung.

Jn der Nacht vom 21. 22. d. M. iſt in einem in
der Gotthardtsſtraße hier belegenen Kaufmannsladen ein
gewaltſamer Einbruch ausgeführt und dabei

1) eine namhafte Geldſumme, worunter ausländiſche Schei-
demünzen, einige Thaler an Werth, t

2) vier Pfd. Taback, in 4 Pfd. Packeten mit der Etikette:
Varinas Blätter, Miſchung Nr. 3. Practorius.

3) 12 Pfd. ungebrannter Kaffee in ganzen einzelnen Pfun-
den und grauem Papier.

4) 15 bis 16 Pfd. Packete gebrannter Kaffee.
5) 2 Riegel rothe und 12 Riegel weiße Seife.
6) ein Brod Melis- Zucker.
7) eine Flaſche Kirſch, die Flaſche mit gelber Etikette.
8) Malzbonbons und Stangenzucker.
9) 4 Pfd. Taback mit ſchwarzem Doppel-Adler aus Gold.
10) 5 Pfd. Vanillen Chocolade in rothem Papier.
11) 3 Pfd. desgl. in weißem Papier.
12) eine Flaſche Punſch Extraect,

entwendet worden.
Vor dem Ankaufe reſp. Annahme dieſer Waaren wird

gewarnt und Jedermann aufgefordert, den bekannt werden-
den Jnhaber entweder anzuhalten oder der nächſten Polizei-
behörde anzuzeigen, auch ſonſtige Thatſachen mitzutheilen,
welche zur Ermittelung der Diebe führen können. Koſten
erwachſen dadurch nicht. Merſeburg, den 23. Februar 1849.

Königl. Land- und Stadtgericht,
Abtheilung für Unterſuchungs-Sachen.

Nothwendige Subhaſtation.
Das dem Karl Wilhelm Beyer gehörige, in dem

Dorfe Rag witz unter Nr. 19. gelegene, auf 200 Thlr.
taxirte Wohnhaus ſoll auf

den 16. März 1849, Vormittags 10 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle an den Meiſtbietenden verkauft werden.

Taxe und Hypothekenſchein liegen in unſerer Regiſtratur
zur Einſicht bereit.

Lützen, den 22. November 1848.
Königliche Gerichts-Commiſſion.

Freiwillige Subhaſtation.
Die den Holſteinſchen Erben gehörige in Lützener Schköl-

bitzmarke gelegene Viertelhufe Feldes Nr. 91. 123. 1485.
des Flurbuches und Nr. 1448. 60. 90. 122. 1483. des neuen
Vermeſſungsregiſters auf 831 Thlr. 15 Sgr. 10 Pf. taxirt,
ollt den 3. April e. Vormittags 10 Uhr,

an Gerichtsſtelle öffentlich an den Meiſtbietenden verkauft
werden. Taxe und Hypothekenſchein liegen in unſerer Re
giſtratur zur Einſicht bereit.

Lützen, den 22. Februar 1849.
Königl. Gerichts-Commiſſion.

Die Oertel-Simonſche Scheune (ſiehe Bekanntma-
chung vom 4. h. m. liegt nicht vor dem Hospital- ſondern
vor dem Oberthore hierſelbſt.

Königliche Gerichts-Commiſſion Lützen.
Den geehrten Urwählern und Wahlmännern der Kreiſe

Merſeburg und HQuerfurth zeige ich bei meiner Abreiſe nach
Berlin ergebenſt an, daß ich daſelbſt in der Krauſenſtraße
Nr. 45. wohne.

Merſeburg, den 24. Februar 1849.
Seffner,

Abgeordneter zur zweiten Kammer.

2227

Ausverkauf.Jch beabſichtige mein Horndrechslerwaaren Lager, be
ſtehend aus einer großen Auswahl langer und kurzer Pfei-
fen, bunter und weißer Köpfe, Abgüſſen c. ferner allen
zum Horndrechslergeſchäft nöthigen Werkzeugen und Geräth-
ſchaften, ſo wie zwei in gutem Stande erhaltenen Drehbän-
ken, entweder im Ganzen oder im Einzelnen zu den billig-
ſten Preiſen zu verkaufen.

verwittw. Charlotte Dürbeck in Merſeburg,
Markt und Burgſtraßenecke.

Verkauf. 3 Klaftern Ellern-Holz ſtehen zu verkau-
fen bei Samnel Weishan in Kötzſchen.

Verkauf. Kartoffeln in Vierteln und Scheffeln ſind
zu verkaufen in der Breitegaſſe bei Kunth.

Gaſtgerechtigkeit- und Backhaus-Verpach-
tung. Familienverhältniſſen halber bin ich geſonnen, das
mir eigenthümlich zugehörige, in Runſtädt bei Merſeburg
gelegene und ganz neu erbaute Gaſthaus mit eingebautem
Backhauſe, Hof, Garten und ſonſtigem Zubehör, worinnen
ſeither die Schankwirthſchaft und Bäckerei ſchwunghaft be
trieben worden, vom 1. April e. ab zu verpachten.

Hierauf Reflectirende werden erſucht, ſich perſönlich bei
mir zu melden.

Unterfrankleben bei Merſeburg, den 26. Februar 1849.
Chr. Ronneburg, Bäckermeiſter.

Agentengeſuch für ein lucratives Geſchäft, welches
ohne Fonds in allen deutſchen Ländern betrieben werden
kann. Die Proviſion iſt 339 und wird nur ausgebreitete
Bekanntſchaft und Reellität verlangt. Beſonders Bewohnern
kleinerer Orte anzuempfehlen. Anmeldungen werden unter
C. B. Nr. 1. poste restante et franco Frankfurt a. M.
erbeten.

Patriotiſcher Verein.
Mittwoch den 28. Februar gewöhnliche Vereins VBerx-

ſammlung. Gegenſtand der Beſprechung das Gewerbege-
ſetz. Mittwoch den 7. März, Nachmittags 2 Uhr, allge-
meine Verſammlung für Stadt und Land. Die Beſpre-
chung erſtreckt ſich über das neue allgemeine deutſche Wechſel-
geſetz, über einige materielle Zeitfragen und über die Hahbeas-

corpus- Acte. Der DOrödner.
Abhanden gekommener Hund.

Ein kleiner ſchwarzer Pünſcher mit roth-tuchenen Hals-
band mit grünen Leder gefüttert, hat ſich am vergangenen
Montag in Merſeburg verlaufen. Wer denſelben in der Burg-
ſtraße Nr. 220. abgiebt, erhält eine angemeſſene Belohnung.

Dank. Allen denen, die auf irgend welche Art ihre
Theilnahme bei dem Tode unſrer lieben Tochter und Schwe
ſter bezeugten, ſagen wir unſern herzlichſten Dank.

Merſeburg, den 24. Februar 1849.
Die Familie Hildebrand.

Dank. Für die allgemeine herzliche Theilnahme an
unſerm tiefen Schmerze über den Verluſt unſeres lieben Mo-
ritz drücken wir jedem Einzelnen im Geiſte innig dankbar
die Hand.

Zöſchen, den 24. Februar, als am Begräbnißtage, 18409.
Die trauernde Familie Bloßfeld.

Bekanntmachungen für das nächſte Stück ſind bis
Donnerstag Abend gefälligſt einzuſenden.

Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben. Redigirt von Carl Jurk in Merſeburg.

Hierzu eine Beilage.
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Veilage zum 17. Stück des Merſeburger Kreisblatts.
Gewerbefreiheit oder Zunftzwang.

(Dieſer Artikel, als Antwort auf einen ähnlichen, iſt aus den Berl. Nachrich
ten abgedruckt und uns zur Aufnahme dringend empfohlen worden.)
Der Handwerkerſtand will weder die Ungebundenheit der Gewerbefreiheit,

noch den Zunftzwang, ſondern
Ordnung in der Gewerbefreiheit.“

Jn unſerer jungen politiſchen Freiheit iſt man aber noch nicht ſo weit ge
diehen, den 4 Millionen Staatsbürgern, welche in Preußen dem Handwerker-
ſtande angehören, irgendwie ein Recht einzuräumen über ihre traurigen Zu
ſtände nachzudenken, oder ſie gar durch geeignete Mittel zum allgemeinen Wohl
einer beſſeren Zukunft entgegen zu führen daher ſucht man, ehne auf den
Geiſt der Beſtrebungen des Handwerkerſtandes einzugehen dieſelben auf jede
mögliche Weiſe zu verdächtigen und zu behindern.

Der Handwerker will nichts weniger als den Rückſchritt kein Stand hat
wohl die Geburt der politiſchen Freiheit freudiger begrüßt als gerade der
Handwerkerſtand, denn in ihr ſah er nur allein die Bürgſchaft der endlichen
Löſung der zerrütteten ſocialen Verhältniſſe, nicht aber in dem Zunftzwang,
nicht in der ſchwankenloſen Gewerbefreiheit.

Der alte Zunftzwang, ſo nothwendig und wohlthätig er ſeiner Zeit war,
indem er die Jnduſtrie des Landes, den Wohlſtand der Städte, die Moralität
des Volkes gehoben und erhalten und ganz vorzüglich dem Staate in bedräng-
ten Zeiten die kräftigſte Stütze war, ſo verderblich würde die Wiedereinführung
für die Gegenwart, wie für die Zukunft werden er würde durch ſeine Ge
ſchloſſenheit eine große Anzahl von Arbeitskräften unthätig machen und nicht
nur nicht den Fortſchrift der inländiſchen Jnduſtrie hemmen, ſondern ſogar der Con
currenz des Auslandes, trotz aller Schutzzölle, die Gelegenheit geben, ſie ganz
zu vernichten. Es wäre daher der Zunftzwang ein gefährlicher Damm ge-
gen den reißenden Strom des Elendes welcher ſeitwärts um ſo verheerender
ausbrechen würde. Deshalb zurück in das Grab mit dem Geiſte des alten
Zunftzwanges, den geſchloſſenen Jnnungen.

Die Gewerbefreiheit, blos auf dem moraliſchen Boden begründet,
wurde alsbald, ſo wohlthätig ſie Anfangs auch erſchien und durch die ſteigende
Gewerbeſteuer die Staatskaſſe füllte, zur demoraliſirenden Gewerbe-
Anarchie. Die Handwerker fielen vereinzelt ohne Schutz und ohne Kraft,
als Sclaven in die Hände der Kapitaliſten, und wurden ſo eine leichte Beute
der Wucherer. Dadurch und durch eine daraus entſtandene geſinnungsloſe,
nur die Intereſſen des Augenblicks im Auge habende Conzurrenz im eigenen
Fleiſche wühlend, bildeten ſie das Proletariat und bevölkerten endlich die Ar
men und Zuchthäuſer. Man behauptet, daß die Gewerbefreiheit dieſe Schuld
nicht trägt, ſondern der Abſolntismus neben der Gewerbefreiheit auch,
daß nur allein in Preußen die Gewerbefreiheit beſtanden, während die übrigen
deutſchen Staaten den Zunftzwang feſthielten.

Darauf geben die Zuſtände Frankreichs und ſeine Revolutionen die beſte Ant-
wort. Seit 60 Jahren beſteht daſelbſt eine Gewerbefreiheit, bei welcher viele
Mängel, die ſie mit der unſrigen theilt, durch die freie Gemeindeordnung wo
nicht aufgehoben, doch gemildert worden. Während dieſer Zeit erreichte
die Jnduſtrie Frankreichs zwar die jetzt höchſte Stufe, aber auch in gleichem
Schritt der Arbeiter die höchſte Stufe des Elendes und der Demoraliſation.

Jſt dies der erwünſchte Fortſchritt, wenn das Elend mit der Jnduſtrie
gleichen Schritt hält oder ſoll durch die Jnduſtrie der National- Reichthum
vermehrt werden Und worin beſteht der National Reichthum?

Der National- Reichthum beſteht doch wohl nur in dem Wohlſtand ſämmt
licher Staatsbürger, nicht aber in dem Reichthum Einzelner, welche das Mark
der Maſſe in ſich aufgenommen und bei jeder Staatscriſis ihre Millionen in
Sicherheit bringend der Regierung die traurige Pflicht überlaſſen, das durch
ihren Wucher gebildete Proletariat mit Kartätſchen fütternd zur Ruhe zu bringen.

Gleichwie die politiſchen Verhältniſſe in einem Staate ſtreng durch Geſetze
geordnet ſeyn müſſen, damit das Sonderintereſſe, die Leidenſchaften, die Will
kühr des einzelnen Jndividnums in die Schranken der Ordnung und der Sitte
zurückgeführt werden können gleichwie die individuelle Freiheit dem Wohle
der Geſammtheit nntergeordnet, nöthigenfalls beſchränkt und überwacht werden
muß, ebenſo müſſen auch die ſocialen Verhältniſſe in einem Staate geregelt ſeyn,
wenn derſelbe als ein geordneter fortbeſtehen und zum Wohlſtande gedeihen ſoll.

Bereits hat auch zur großen Freude des Gewerbeſtandes das Miniſterium
nach klarer Darlegung oben angedeuteter Mißſtände ſich veranlaßt gefunden,
unter dem Beirath des Handels-, Fabrik- und Handwerkerſtandes eine provi-
ſoriſche Gewerbe- Ordnung zu geben, um bis zum Erxlaß eines allgemeinen Ge
werbe- Geſetzes die Ordnung in dem Handwerksbetrieb zu erſtreben vhne auch
nur irgendwie einen anderen Stand nachtheikig zu berühren auch durch Maß
regeln den Jüngling der ſich dem Handwerk widmet, zu veranlaſſen, ſeine
bürgerlichen wie geiſtigen Kräfte zu ſeinem eigenen wie zum Wohle der Ge
ſammtheit auszubilden, dagegen ihm den nöthigen Schutz ſeiner Arbeitskraft
(ſeinem Kapital) zu gewähren. Doch iſt das Proviſorium nur die Anbahnung,
und die Jnnungen (Aſſoeiationen) haben dem Geiſte Fleiſch und Blut zu geben.
Wird dies aber den freien Jnnungen, freien Aſſociationen möglich werden
Die Erfahrung hat leider bis heute bewieſen daß die freien Jnnungen

(freien Aſſociationen) die ſeit 1810 auf dem Boden des Handwerkbetriebes
geſtattet waren, keine Früchte getragen haben, und ſoviel man ſeit dem
19. März v. Js. von den Vortheilen der freien Aſſociation geſchrieben, ge
ſprochen und dafür thätig gewirkt hat, doch nur ſchwache Lebenszeichen erzielt

ſelbſt in Paris haben die freien Arbeiter-Aſſociationen ein ungünſtiges Reſultat
geliefert, indem denſelben der nöthige Credit fehlt, diejenigen Mittel, welche
die Regierung denſelben weniger zur Aufhülfe als zur Unterdrückung der re
volutiongiren Gährung vorgeſcheſſen und als Almoſen verbraucht, deren Rück
zahlung nie erfolgen wird noch kann.

Einer Aſſociation oder Jnnung, die heute frei zuſammentreten und mor
gen ſich wieder auflöſen kann, kann weder ein Kapitaliſt noch eine Bank
Credit gewähren indem die bloße Moralität denſelben keine genügende Bürg-
ſchaft gewährt. Bei Auflöſung ſolcher Aſſociation oder Jnnung, welche natür
lich nicht im Beſitz irgend eines zureichenden Fonds iſt wäre der Creditor in
die Nothwendigkeit verſetzt, jedes einzelne Glied derfelben für ſeinen Schuld-
antheil zur Zahlung zu zwingen, und ſteht bei Zahlungsunfähigkeit oder Zah
lungsweigerung nicht allein der Verluſt ſeines Darlehns in Ausſicht ſondern
auch noch obenein für ſeine Bereitwilligkeit Koſten, Zeitverluſt und Undank.

Und wer tritt zu einer freien Jnnung oder Aſſociation doch nur der,
welcher der Stütze bedarf dagegen derjenige, welcher ſelbſt Mittel und Kraft
genug zu beſitzen glaubt ſich allein halten und der Concurrenz begegnen zu
können, ſich der Jnnung oder Aſſociation nicht anſchließt, indem er als Mit-
glied mit ſeinem Vermögen für die Unbemittelten ſolidariſch mit verpflichtet
iſt derjenige Vermögendere, welcher in der Jnnung bereits ſteht, wird, ſo
bald durch dieſelbe ein Nachtheil an ſeinem Vermögen ihm in Ausſicht ſteht,
aus derſelben ſofort ſcheiden oder man müßte annehmen daß ein Nachtheil
unmöglich ſei, was aber kein practiſcher Geſchäftsmann jemals behaupten
wird. Sollen daher die Jnnungen, die Aſſociationen wirklich den Erwartungen
entſprechen ſo müſſen es andere werden als fie es bisher waren denn die
bisherigen Jnnungen mit ihren Corporations- Rechten ſind nur leere
Formen und beſtehen nur dem Namen nach. Es ſind daher diejenigen Anord-
nungen nothwendig welche den Jnnungen Kraft geben um für das Gemein
wohl nachhaltig wirken zu können.

Es iſt daher nothwendigſte Beſtimmung daß der Staat die Jn-
nungen garantirt, d. h. daß ein jeder Gewerbtreibende verpflichtet iſt,
der betreffenden Jnnüng ſeines Gewerbes beizutreten. Dann und nur erſt
dann haben die Jnnungen einen Real-Credit und wird es ihnen nicht mehr an
den nöthigen Mitteln fehlen.

Jede Jnnung kann alsdann in ihrer Geſammtheit als Kaufmann als
Fabrikant, ſo wie als wahrer Bruderverband zur Hebung des Gewerbes und
zur Verminderung der Noth auftreten, wodurch ſie in den Stand geſetzt, jeder
Concurrenz des Jn und Auslandes entgegenzutreten, ſowohl durch ſolide Preiſe
als durch gediegene Arbeit.

Auch giebt eine ſolche Jnnung die ſicherſte Garantie da ſie unter der
Aufſicht der höheren Gewerbe und Staatsbehörde, auch da Reiche Wohl-
habende und Arme ſich darin befinden daß nicht Beſchlüſſe gefaßt und in
Ausführung gebracht werden, welche dem einen oder dem anderen Stande nach
theilig entgegen ſtehen, oder gar das Gemeinwohl gefährden.

Es liegt keinesweges in der Abſicht, durch die garantirten Jnnungen
(durch die Beitritts Verpflichtung) irgendwie den freien Fabriken -Betrieb oder
den Geſchäftskreis der einzelnen Arbeiskraft zu verengen fondern im Gegen
theil denſelben zu erweitern, auch nicht das Selbſtſtändigwerden zu hem
men, ſondern zu fördern und dem jungen Mann eine beſſere Zukunft
in Ausſicht zu ſtellen dagegen von ihm keine andere Garantie, als die der
Befähiguug und der Moral gefordert wird.

Die Erweiterung, die Förderung und der nöthige Schutz für einzelne Ar-
beitskraft wird in jedem Gewerbe dadurch erzielt, daß die von dem Grundge-
werbe durch die Zeit unter verſchiedenen Benennungen abgezweigten verwandten
Handwerke wieder in eine Jnnung vereinigt werden, wodurch die zur Zeit un
ter verſchiedenen Namen entſtandenen 120 Handwerke in eine kleine Zahl redu-
cirt werden.

Sämmtliche Handwerke theilen ſich in fünf Haupt-Kathegorien und dieſe
zuſammen in 15 Unterabtheilungen, welche ſich ſtreng abgrenzen laſſen.

Dieſe Anordnung iſt eine der wichtigſten und nothwendigſten, welche die
künftige Gewerbebehörde zu treffen hat.

Ohne noch weiter die Vortheile für das Gemeinwohl, welche die garan-
tirten Jnnungen durch dauernde Jnſtitutionen aller Art, als Fortbildungs-
Anſtalten, Wittwen und Waiſen Kranken Unterſtützungs -z, Jnvaliden- und
Sterbe-Kaſſe bieten, zu erwähnen, glaubt das unterzeichnete Comité einen prac-
tiſchen Ueberblick von dem gegeben zu haben, was der Handwerkerſtand für die
Zukunft erſtrebt.

Hoffentlich wird eine ſociale Kammer neben der politiſchen Kammer nicht mehr
allzulange in Ausſicht ſtehn, welcher es nur allein möglich iſt, die gewerblichen
Verhältniſſe aller Gewerbe-Branchen zum allgemeinen Wohl dauernd zu ordnen.

Schließlich dem Freihandels-Vereine auf ſeinen Artikel in der Haude- und
Spenerſchen Zeitung vom 13. d. Mts. noch beſonders zur Antwort daß es
den Handwerkerſtand nicht wundert, bei demſelben eine gleiche Geſinnung wie
bei allen übrigen Theoretikern und Selbſtſüchtlern zu finden.

Der verehrliche Verein traut dem Handwerkerſtande nur Unbilligkeiten, a
ſogar Unſinn zu, und ſtellt zur Begründung die Anſprüche und Anträge
einzelner Handwerker als Norm auf, anſtatt daraus zu erkennen, wie tief der

Handwerker in das Elend verſunken, und wie fehr es Noth thut, hülfreiche Hand
zu leiſten, das Elend abzuleiten, nicht aber zu vermehren, wodurch die Zerrei-
ßung aller geſellſchaftlichen Bande bei jedem leiſeſten Anſtoß in Ausſicht ſteht.
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Ohne die ebenfalls ſehr gedrückte Lage des Handelsſtandes zu erörtern,

iſt nur zu erwähnen, wie ſehr derſelbe es ſelbſt gefühlt, daß Ordnung in ſei-
nen Verhältniſſen noththut. Die Beſtrebungen zur Erlangung eines allgemei-
nen Wechſelgeſetzes, um einigermaßen der Creditloſigkeit durch Betrügerei
und Wucher ein Ziel zu ſetzen, bekunden dies hinlänglich.

Es iſt dem Handwerkerſtand nicht eingefallen, dagegen zu proteſtiren, noch
weniger die Beſtrebungen zu verdächtigen, ſondern hat ſie mit Freude begrüßt.

Jedem das Seine! das iſt der Handwerker Wahlſpruch. Dem Han-
del, der Fabrik, dem Ackerbau, aber auch dem Handwerk ſein Recht.

Es bedarf jede dieſer Gewerbsbranchen des Schutzes und der Fürſorge,
aber auch der Ordnung damit das Recht der Einen das Recht der Andern
nicht beeinträchtigt, und ſie durch ein gemeinſames Band zum Wohle der Ge
ſammtheit, wie zum Wohle jeder einzelnen Branche verbunden ſind.

Der verehrliche Freihandel-Verein giebt aber davon kein Zeugniß, indem
er nur ſeine eigenen, noch in der Theorie liegenden Vortheile vor Augen
hat, und ſich als ein williges Werkzeug der engliſchen Handels-
politik gebrauchen läßt, wodurch der gute Michel abermals in die Schlinge
Englands geführt werden ſoll. Was nützt die ſchöne Theorie von der Billig-
feit der Waare, und wenn z. B. der Freihandel uns ein Hemde mit 4 Gro-
ſchen liefere, der Conſument aber nur 2 Groſchen hat er wird deshalb doch
ohne Hemde leben müſſen.

Der Arbeiter iſt nicht nur allein Producent, ſondern auch Conſument;
wenn daher ſeine Arbeit ihm nichts weiter einbringt, als die noth
dürftigſte Erhaltung ſeines nackten Lebens ſo hört er auf Con-
ſument jedes Lurusartikels zu ſeyn, und er wird in ſelbſtgefertigter Blouſe und
Holzſchuhen ſich das Leben erträglich zu machen wiſſen, alles Uebrige wird
ihm Chimäre ſeyn, trotz Freihandel und Freiheit.

Deshalb Schutz und Aufhülfe der Arbeit ſo lange, bis ſie im
Stande, jeder Concurrenz begegnen zu können, oder man begründet einen
Bettlerſtaat. Berlin, den 14. Februar 1849.
Das Comité der Verſammlung der Altmeiſter und Ver-

trauensmänner der hieſigen Gewerke und Jnnungen.

Anſichten über Volkswehr.
Eine Stimme aus den Reihen der Bürgerwehrmänner.

(Aus dem in Naumburg erſcheinenden deutſchen Bürger abgedruckt.)

Woran mag es liegen daß von dieſer Seite her noch
gar keine Stimme laut geworden iſt, da doch unter den
Bürgerwehrmännern ſelbſt ſo viel Mißmuth und Uuzufrie-
denheit herrſcht, wegen des, ihnen ſo läſtigen Dienſtes?
Der Grund iſt wohl lediglich darin zu ſuchen, daß ein ru-
higer Bürger, eben um Ruhe zu haben, und um des lieben
Friedens Willen ſchweigt und denkt: die Sache wird ja wohl
mit der Zeit einſchlafen und wieder aufgehoben werden.
Diejenigen aber, die wohl geneigt wären laut zu werden,
hoffen vielleicht immer noch, die Zeit werde kommen, wo ſie,
kraft ihres Wehrmannsſtandes, irgend einen Vortheil errin-
gen werden können.

Es iſt aufgeſtellt worden, die Volks oder Bürgerwehr
ſei dazu da, um Ordnung und Recht aufrecht zu erhalten
und zu ſchützen aber vorerſt möchte doch in derſelben
Ordnung eingeführt werden. Wenn aber eine ſtrenge Ord-
nung in die Volkswehr kommen ſoll, ſo müßte vor Allem
den Oberen unbedingter und blinder Gehorſam geleiſtet wer
den, ohne welchen kein Wehrſtand denkbar iſt, und ſollte
dieſer Gehorſam von den Bürgerwehrmännern gefordert wer
den ſo müßten die geſammten Bürgerwehrpflichtigen erſt
in eine Feſſel geſchlagen werden, die denſelben gewiß drücken-
der und ſchwerer wäre, als alle Knechtſchaft und Unfreiheit,
unter der die Bewohner des Landes bisher geſeufzt haben,
die aber den Meiſten erſt nach dem 18. März nachträglich
fühlbar geworden zu ſein ſcheint.

Es iſt nichts Leichtes, ſich den Befehlen eines Mannes
unterwerfen zu müſſen, von dem man vielleicht Beweiſe der
Unrechtlichkeit im bürgerlichen Leben und Verkehr hat; eines
Mannes, der vielleicht in ſeiner Bildung viel zu tief ſtehet,
als daß er die Stelle, die ihm durch ein unglückſeliges Ma
joritätsſyſtem zu Theil wurde, gehörig auszufüllen im Stande
iſt, und ſich ſomit nie die Achtung und das Vertrauen ſei-
ner, ihm untergebenen Mannſchaft erwerben kann.

Es iſt nichts Leichtes, in Reih und Glied mit Solchen

zu ſtehen, von denen man nicht weiß ob ſie, falls es zu
einem Kampfe käme, nicht vielleicht in den Reihen unſrer
Feinde zu finden wären und dieſes kann häufig mit Be-
ſtimmtheit ſchon vorher angenommen werden.

Eben ſo ſchwer iſt es für den fleißigen, betriebſamen
Bürger, ſich einem Dienſt zu unterziehen von dem er erſt
lich nicht einſehen kann, zu was er in Wahrheit nutzen ſoll,
für den er ſich zweitens gar nicht gehörigermaßen hergeben
kann, und es ſomit doch zu keiner Fertigkeit darin bringen
kann. Seinem Begriffe nach, iſt der Wehrſtand vom Nähr-
ſtand durchaus zu unterſcheiden und jeder von dieſen Stän
den hat ſeine eigne Laſt und Pflichten, die zuſammengefaßt
doch allzuſchwer für eines Mannes Schultern ſind, entweder
muß die Pflicht, durch der Hände Arbeit ſich und die Sei-
nigen durchzubringen, von ihm genommen werden, dann iſt
er Kriegsmann oder, er muß der Pflicht, das Land zu
vertheidigen, Ruhe und Ordnung zu erhalten und zu ſichern,
enthoben bleiben, dann iſt er Gewerbsmann und trägt das
Seinige zur Wohlfahrt des Landes durch Steuerzahlung
unmittelbar, und durch einen ſittlichen, geregelten Haushalt
und vernünftige Kindererziehung mittelbar bei. Beides kann
nie vereinigt werden. Jn außergewöhnlichen Fällen, wie
z. B. 1683 in Wien während der Belagerung durch die
Türken, iſt es etwas anderes, und mit den jetzigen Zuſtän
den nicht zu vergleichen.

Daß die Kräfte des Volkes in gegenwärtiger Zeit auf
außergewöhnliche Weiſe in Anſpruch genommen werden müſ-
ſen, unterliegt keinem Zweifel. Aber man laſſe doch einen
Jeden in ſeinem Theil wirken von der Stellung aus, die
er gerade im Leben einnimmt, damit die Kräfte nicht zer-
ſplittert und vergeudet werden. Statt daß wir ſteifen Schrit-
tes dem Militair Marſchbewegungen nachahmen und uns
in Handhaben der Musquete abmühen, wodurch Zeit und
Geld nutzlos vergeudet wird, und wir nur Carricaturen der
vergangenen Zeit, die weiland Stadtſoldaten herbeieitiren,
wollen wir lieber unſern Geſchäften und Gewerben obliegen
und mit deren Ertrag den zurückgebliebenen Familien der
Landwehrmänner, die es bedürftig ſind, zu Hülfe kommen.
Wie manche Summe iſt ſchon wegen der Errichtung von
Bürgerwehren verausgabt und was iſt bis jetzt damit aus
gerichtet? wenig Gutes, viel Unheil!

Wie manche, durch die Einberufung der Landwehr in
Bedrängniß gekommene Familie könnte Erleichterung ihrer
Lage finden, wenn ſolche Summen die jetzt willig für ein
Stück Waffe, welches den halben Werth hat, weggeworfen
werden, eben ſo willig ihnen zuflöſſen.

Wie mancher Wehrmann folgte freudiger noch dem Rufe
ſeines Königs, wenn er wüßte, daß Nächſtenliebe das Wohl
ſeiner Familie bedächte.

Ehrenſache ſollte dies den Bürgern, die in den Städten,
Ehrenſache den Landleuten, die in ihren Beſitzungen blei-
ben, ſein. Wie erhebend wäre es beim Wiedereinmarſch der
rückkehrenden Landwehrmänner, wenn Jeder von ſeinem An-
gehörigen beim Gruß hören könnte: „Es iſt für uns geſorgt
worden, wir haben keinen Mangel gelitten.“ Das Beſchä-
mende, wenn uns unſer Gewiſſen, den Landwehrmännern
gegenüber ſagt: ihr erntet, was ihr nicht geſäet habt, ſie
haben euch mit Aufopferung Frieden im Lande geſchafft!
kann nur dadurch in etwas gemildert werden, daß wir, wo
Jene Leben und Geſundheit einſetzen, für deren Angehörige
Sorge tragen. Und, auf der andern Seite, es würde im
den einberufenen Landwehrmännern nicht das bittre Gefühl
Wurzel faſſen: wir haben mit unſerm Blut Euch, die ihr
in Ruhe und Behaglichkeit daheim bliebet, vor Unheil ge
ſchützt und Ordnung, Recht und Frieden im Lande hergeſtellt.
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